Satzung der Turn- und Sportgemeinde Kronau

§ 1 Name, Sitz und Eintragung

Der im Jahre 1904 zu Kronau gegrundete Verein ,Turn- und Sportgemeinde Kronau“ hat
seinen Sitz in Kronau. Seine Farben sind: rot-weil3. Er ist in das Vereinsregister bei dem
Amtsgericht Bruchsal eingetragen worden und fuhrt nach Eintragung den Zusatz ,e.V*.

Er ist Mitglied des

a) Badischen Sportbundes

b) Badischen Turnerbundes

c¢) Badischen Handballverbandes

d) Badischen Leichtathletikverbandes

Soweit diese Satzungen nichts anderes bestimmen, gelten die Satzungen des Badischen
Sportbundes und der angeschlossenen Fachverbande, bei welchen Mitgliedschaft besteht,
rechtsverbindlich fiir den Verein und seine Einzelmitglieder. Der Verein wie auch seine
Einzelmitglieder unterwerfen sich der Rechtsprechung des Badischen Sportbundes, des
BTB, des BHV sowie des BLV.

Aus Grunden der Vereinfachung wird nachfolgend die mannliche Bezeichnung der
Schriftform gewabhilt.

§ 2 Zweck, Gemeinniitzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnuitzige Zwecke im Sinne des
Abschnittes ,Steuerbegiinstigte Zwecke® der Abgabenordnung, und zwar inshesondere
durch die Pflege, Férderung und Verbreitung der Leibesiibungen, des Turnens, Handballs
und der Leichtathletik, und damit der kdrperlichen Ertiichtigung seiner Mitglieder.

Etwaige Gewinne dirfen nur fir die satzungsmaRigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch
unverhaltnismaRig hohe Vergitungen begiinstigt werden. Die Mitgliederversammlung oder
der Vorstand kann beschliel3en, dass dem Vorstand oder aber auch anderen
Vereinsmitgliedern fiir deren Tatigkeit eine angemessene Vergiitung im Rahmen des 8 3 Nr.
26a Einkommensteuergesetz gezahlt werden kann. Die Entscheidung Uber eine entgeltliche
Vereinstatigkeit trifft der geschaftsfiuhrende Vorstand. Gleiches gilt fur die Vertragsinhalte
und die Vertragsbedingung.

Die Aufgaben des Vereins vollziehen sich unter Wahrung der parteipolitischen und
konfessionellen Neutralitat. Des Weiteren bekennt sich der Verein zum
Gleichstellungsgrundsatz zwischen Mann und Frau.

§ 2a Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.



§ 3 Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:

a) aktiven Mitgliedern

b) passiven Mitgliedern

¢) jugendlichen Mitgliedern (unter 18 Jahren)
d) Ehrenmitgliedern

Ehrenmitglieder geniel3en alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds, sind jedoch beitragsfrei.
Ehrenmitglied kann werden, wer 50 Jahre ununterbrochen dem Verein angehért oder sich
um die Forderung des Vereins und des Sportes besonders hervorragende Verdienste
erworben hat. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss der Gesamtvorstandschatft.

Jugendliche Mitglieder sind solche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Zur
Mitgliedschaft und sportlichen Betatigung muss in jedem Falle eine schriftliche Erlaubnis der
Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters vorgelegt werden. Die Uberfiihrung zu den
~-Erwachsenen* Mitgliedern erfolgt automatisch ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.

§ 4 Aufnahme

Mitglied des Vereins kann grundsétzlich jede mannliche und weibliche Person werden, deren
birgerlicher Ruf unbescholten ist. Die Mitgliedschaft ist durch schriftliche Anmeldung zu
beantragen. In Einzelfallen entscheidet der Gesamtvorstand Uber die Aufnahme oder
Ablehnung.

Eine ablehnende Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. Dieser kann die
Entscheidung in der auf die Ablehnung folgenden Mitgliederversammlung verlangen. Deren
Beschluss ist endgiiltig. Die Entscheidung erfolgt mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden
Stimmen.

Der vom Verein festgesetzte Mitgliedsbeitrag ist mit dem Eintritt fir das Eintrittsjahr zu
entrichten.

Juristische Personen, Handelsgesellschaften, Kérperschaften, eingetragene
Genossenschaften und andere Personenvereine und Personenvereinigungen mit rechtlicher
Selbstandigkeit konnen die Mitgliedschaft ebenfalls erwerben. In diesem Falle erfolgt die
Festsetzung des Mitgliedsbeitrages gesondert. Ein schriftlicher Aufnahmeantrag ist ebenfalls
Voraussetzung fur die Aufnahme.

§ 5 Austritt, Ausschluss, Vereinsstrafen, Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, durch
Streichung von der Mitgliederliste sowie durch Ausschluss aus dem Verein.

Der Austritt muss schriftlich erklart werden; das Schreiben ist an ein vertretungsberechtigtes
Vorstandsmitglied zu richten. Bei nicht volljahrigen Mitgliedern muss die Austrittserklarung
vom gesetzlichen Vertreter mit unterschrieben sein. Der auf wichtige Grinde gestitzte
Austritt ist sofort wirksam. Im Ubrigen kann der Austritt nur zum Schluss eines
Geschéftsjahres unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten erklért werden.



Wahrend des Laufs der Kindigungsfrist hat der Austrittswillige die sich aus der bisherigen
Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Pflichten. Die Austrittserklarung kann mit Zustimmung
des Vertretungsvorstands wieder zuriickgenommen werden.

Der Verein behélt sich das Recht vor, beim Austritt oder Ausschluss bestehende
Beitragsrickstande innerhalb Jahresfrist einzufordern. Vorausgezahlte Betrage werden nicht
zurickerstattet.

Durch Beschluss des Gesamtvorstands kann der Ausschluss eines Mitgliedes aus folgenden
Grunden erfolgen:

a) wenn es trotz zweimaliger schrifticher Mahnung die Zahlung bereits fallig gewordener
Mitgliedsbeitrdge (Umlagen oder Ordnungsgelder) unterlasst. Die erste Mahnung ist erst
einen Monat nach Félligkeit zulassig. Die zweite Mahnung ist drei Monate spater Mittels
»Einschreiben mit Riickschein« zu Gbermitteln; sie muss den Hinweis auf die bevorstehende
Streichung enthalten. Diese darf erst beschlossen werden, wenn nach dem Ablauf weiterer
zweier Monate ab Zugang der zweiten Mahnung die Schuld nicht restlos getilgt wird. Die
Streichung ist dem Betroffenen mitzuteilen.

b) bei groben oder wiederholten Vergehen gegen diese Vereinssatzung, sowie wegen grob
unsportlichen Verhaltens.

c) wegen unehrenhaften Verhaltens, Unehrlichkeit oder sonstiger das Ansehen des Vereins
schadigender oder beeintrachtigender Handlungen. Das Mitglied ist vorher schriftlich zu
horen, sofern seine Anschrift bekannt ist. Von der Entscheidung ist dem Mitglied schriftlich
durch eingeschriebenen Brief Mitteilung zu machen. Es kann innerhalb von 1 Woche gegen
die Entscheidung Einspruch bei dem Ehrenrat des Vereins einlegen. Dessen Entscheidung
ist dem Mitglied ebenfalls durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Dem Mitglied bleibt
sodann der sportliche Rechtsweg entsprechend den Satzungen des Badischen Sportbundes
oder der Fachverbande und der ordentliche Rechtsweg offen. Eine Anrufung der
Mitgliederversammlung ist unzulassig. Der Ausgeschlossene verliert jeden Anspruch an den
Verein, bleibt jedoch fur einen dem Verein zugefiigten Schaden haftbar.

Dem Verein gehdren die Inventarstiicke, Sportausristungen und Gelder etc., die sich in
seinem Besitz befinden, sind sofort zurtickzugeben, Auf3erdem kénnen gegen
Vereinsmitglieder disziplinarische Strafen verhangt werden, wenn die unter a) bis c)
genannten Voraussetzungen vorliegen, ohne dass der Ausschluss aus dem Verein in Frage
kommt. Es gelten die gleichen Verfahrensvorschriften wie fiir den Ausschluss.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Passive Mitglieder haben Stimmrecht in allen Versammlungen und das Recht, an allen
Veranstaltungen teilzunehmen.

Ehrenmitglieder und aktive Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten wie passive
Mitglieder, kdnnen jedoch zusétzlich am Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb teilnehmen.

Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck zu férdern und alles zu unterlassen, was
das Ansehen des Vereins gefdhrden kdnnte. Die Mitglieder haben Verstdl3e gegen die
Satzung zu vermeiden; sie haben den Anordnungen der Vereinsorgane Folge zu leisten.



Von jedem aktiven Mitglied wird als selbstverstandlich vorausgesetzt, dass es an den
angesetzten Spielen und Wettk&dmpfen fir den Verein oder an den festgesetzten
Trainingsstunden regelmafig teilnimmt und den Anordnungen des jeweils hierfir
Verantwortlichen Folge leistet. Bei der sportlichen Betatigung haben die Mitglieder die vom
Badischen Sportbund, Badischen Turnerbund, Badischen Handballverband, und des
Badischen Leichtathletikverbandes Baden-Wirttemberg erlassene Satzungen und
Ordnungen sowie die Hausordnung des Vereins zu beachten.

Funhlt sich ein Mitglied aus irgendeinem Grunde benachteiligt, beleidigt oder zuriickgesetzt,
so ist es seine Pflicht, dies sofort dem geschéftsfilhrenden Vorstand zu melden, der dann die
Angelegenheit mit dem Gesamtvorstand oder dem Ehrenrat schlichtet.

Fur Angehdérige von Betriebssportgemeinschaften gelten die vom Badischen Sportbund bzw.
die von den Fachverbanden hierfiir besonders erlassenen Bestimmungen.

Die Anderung des Namens oder der Anschrift ist dem Vorstand innerhalb einer Frist von 30
Kalendertagen schriftlich mitzuteilen.

§ 7 Einklinfte und Ausgaben des Vereins

Die Einkinfte des Vereins bestehen aus:

a) Beitragen der Mitglieder,

b) Einnahmen aus Wettk&mpfen; sowie sonstigen Vereinsveranstaltungen,
c) freiwilligen Spenden,

d) sonstigen Einnahmen

Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu leisten.

Die Beitragshohe und Falligkeit ist in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt. Die Hohe
des Beitrages wird durch den geschaftsfihrenden Vorstand festgelegt und bedarf der
Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der Beitrag
gestundet oder fiir die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Uber ein
Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der geschaftsfihrende Vorstand.

Bei einem nicht vorhersehbaren Finanzbedarf des Vereins kann die Mitgliederversammlung
die Erhebung einer Umlage beschliel3en. Diese darf das Funffache eines Jahresbeitrages
nicht Uberschreiten. Minderjahrige Mitglieder sind von der Zahlung einer Umlage befreit.

Ehrenmitglieder treffen keine finanziellen Beitragspflichten.
Die Ausgaben des Vereins bestehen aus:

a) Verwaltungsausgaben

b) Aufwendungen im Sinne des § 2

Fur besondere Aufwendungen und Anschaffungen sowie Baulichkeiten, die nicht dem
laufenden Geschaftsbetrieb und Vereinszweck zuzuordnen sind, ist die Genehmigung der
Mitgliederversammlung einzuholen.



§ 8 Vermodgen

Fur samtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschlief3lich das Vereinsvermogen,
welches aus dem Kassenbestand und samtlichem Inventar besteht. Uberschiisse aus allen
Veranstaltungen gehdren dem Vereinsvermogen.

§ 9 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der geschaftsfiihrende Vorstand

c¢) der Gesamtvorstand

§ 10 Geschaftsfuhrender Vorstand

Der geschéftsfiihrende Vorstand besteht aus:

a) bis zu 3 gleichberechtigten Vorsitzenden

b) dem SchriftfUhrer

c) den Abteilungsleitern Finanzen, Wirtschaft, Handball, Breitensport

d) dem Jugendleiter

§ 11 Gesamtvorstand

Der Gesamtvorstand setzt sich aus dem geschéftsfihrenden Vorstand und
a) dem Ehrenvorstand

b) dem Ehrenausschuss

c) den stellvertretenden Abteilungsleitern Handball, Breitensport u. Finanzen
d) den Betreuern der Seniorenmannschaften

e) den Betreuern und Trainer der Jugendmannschaften, den Spartenleitern
f) den Mitarbeitern der Abteilungen ,Finanzen® und ,Wirtschaft®

g) dem Pressewart, zusammen.

Er kann nach Bedarf einberufen werden.

§ 12 Vorstandswahl

Die Wahl des geschaftsfihrenden- und erweiterten Vorstandes erfolgt auf 2 Jahre in der
Mitgliederversammlung. Wiederwahl ist zul&ssig.

Jedes Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied
vorzeitig aus, so ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein Ersatzmitglied fur die restliche
Amtsdauer des Ausgeschiedenen zu wéahlen.



§ 13 Befugnisse des Vorstandes

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die 3 gleichberechtigten Vorsitzenden. Die
verantwortlichen Fihrungsbereiche werden von ihnen selbst festgelegt und in einer
Vorstandsgeschaftsordnung geregelt.

Die Einzelvertretungsbefugnis der 3 Vorsitzenden wird insofern beschréankt, als diejenigen
Rechtshandlungen und Urkunden, welche den Verein vermdgensrechtlich zu Leistungen von
mehr als 10.000 Euro fir den Einzelfall verpflichtet, grundsatzlich von allen drei, mindestens
aber von zwei Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

Die Vorsitzenden leiten die Versammlungen des Vorstandes, sie berufen den Vorstand, so
oft die Lage dies erfordert oder wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder dies beantragen,
ein.

§ 14 Aufgaben des geschaftsfuhrenden Vorstandes

Dem geschéftsfilhrenden Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die Fihrung seiner
Geschéfte. Er hat diejenigen Verwaltungsaufgaben zu erledigen, die durch die Satzung nicht
ausdricklich einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

In den Wirkungskreis des geschaftsfuhrenden Vorstandes fallen insbesondere:

a) die Beschlussfassung dartber, ob eine aul3erordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen ist;

b) die Vorbereitung einer Mitgliederversammlung und die Aufstellung einer Tagesordnung,
evtl. ihre Ergénzung;

c) die Erstellung des Jahresberichts;
d) die Einberufung einer Mitgliederversammlung;

e) die Priifung des Rechtsbestandes der Beschliisse der Mitgliederversammlung sowie die
Ausfiihrung der Beschlisse;

f) die Ubermittlung eines satzungsandernden Beschlusses an das zustéandige Finanzamt und
Amtsgericht;

g) die Buchfiihrung, die ordnungsgemafe Verwaltung und Verwendung des
Vereinsvermogens;

h) die Aufnahme, die Streichung sowie der Ausschluss von Mitgliedern;
i) die Anstellung und Kindigung von Vereinsangestellten sowie deren Beaufsichtigung.

Er kann die Vertretungsbefugnis satzungsgemal tbertragen. Jedes Mitglied des
geschaftsfuhrenden Vorstandes leitet das ihm durch die Vorstandsgeschaftsordnung
zugewiesene Ressort eigenverantwortlich. Uber wichtige Vorkommnisse in einem
Ressortbereich ist unverzuglich dem geschéftsfihrenden Vorstand schriftlich zu berichten.

§ 15 Beschlussfassung des geschaftsfuhrenden Vorstandes

Der geschéftsfihrende Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder eingeladen und
mindestens die Halfte, darunter ein Vorsitzender anwesend ist.



Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen erfolgen durch den Schriftfiihrer auf Geheil3 der
Vorsitzenden. Die Einladungen sollen schriftlich erfolgen.

Die Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; Personen, die mehrere
Amter innehaben, konnen nur 1 Stimme abgeben. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Sitzungsleitenden Vorsitzenden den Ausschlag.

Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einem Vorschlag oder
Beschluss schriftlich zustimmen. In den Sitzungen gefasste Beschlisse sind in ein Protokoll
einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Eintragungen mussen enthalten:
Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der Teilnehmer und des Leiters, evtl. Entscheidungen,
die gefassten Beschliisse und die dabei erzielten Mehrheitsverhéaltnisse (Ja- Stimmen, Nein-
Stimmen, Stimmenthaltungen), schriftliche Zustimmungen zu einem Beschluss sind in der
Anlage zum Protokoll zu verwahren.

§ 16 Der Schriftflihrer

Dem Schriftflihrer obliegt die Anfertigung der zur Erledigung der Beschlisse des Vorstandes
und der Mitgliederversammlung erforderlicher Schriftstlicke. Er hat Uber jede Sitzung des
Vorstandes und der Mitgliederversammlung eine Niederschrift anzufertigen, in die vor allem
die gefassten Beschliisse und Abstimmungsergebnisse aufzunehmen sind.

Die Niederschriften sind vom Schriftfiihrer und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen.

§ 17 Der Abteilungsleiter Finanzen

Dem Abteilungsleiter "Finanzen" obliegt die Fiihrung der Vereinskasse. Er fuhrt Giber die
Einnahmen und Ausgaben Buch.

Der Abteilungsleiter Finanzen ist befugt, Beitrdge, Umlagen und Strafgelder einzuziehen
sowie Spendenbescheinigungen auszustellen. In diesem Aufgabenkreis ist er besonderer
Vertreter des Vereins nach § 30 BGB.

Er hat der ordentlichen Mitgliederversammlung einen mit Belegen versehenen Kassenbericht
zu erstatten.

Er nimmt alle Zahlungen fir den Verein gegen seine alleinige Quittung in Empfang, darf aber
Zahlungen fur Vereinszwecke nur

a) bis zu 2.000 Euro in eigenem Namen;

b) bei Zahlungen tber 2.000 Euro auf Anordnung eines Vorsitzenden leisten.

§ 18 Einsetzen von Ausschiissen

Die Mitgliederversammlung und der geschaftsfiihrende Vorstand sind berechtigt, fur den
ordnungsgemalen Ablauf der Vereinsverwaltung Ausschiisse einzusetzen, deren Mitglieder
nicht Vorstandsmitglieder im Sinne der Satzung sind. Insbesondere kommen in Frage:

a) Veranstaltungsausschuss

b) Ehrenausschuss.



Die Zahl der Mitglieder dieser Ausschisse wird von dem Gesamtvorstand festgesetzt. Der
Ehrenausschuss hat den Zweck, dass althergebrachte Vereinsgepflogenheiten erhalten
bleiben und eventuelle, personliche Streitigkeiten unter den Mitgliedern zu schlichten. Der
Ehrenausschuss sollte insbesondere mit Ehrenmitgliedern besetzt sein.

§ 19 Jugendleitung

Die Jugendleitung kann sich eigene, von der Mitgliederversammlung genehmigte Richtlinien
fur ihre Aufgaben schaffen. Fir deren Einhaltung haben die daflir zustandigen
Abteilungsleiter verantwortlich zu sorgen. Sie ist auch fir die einwandfreie und
ordnungsgemale Verwendung der der Jugendabteilung zugewiesenen Geldmittel
verantwortlich.

§ 20 Kassenpriifer

Von der Mitgliederversammlung werden aus den Reihen der Mitglieder zwei Kassenprufer
gewabhlt, die weder dem Vorstand noch eines seiner Organe angehoéren dirfen. Sie missen
mindesten 25 Jahre alt sein. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren; die
Kassenprufer bleiben bis zur Neuwahl von Kassenprufern im Amt. Eine Wiederwahl ist
zulassig. Bei Tod, Wegzug oder Vereinsaustritt eines Kassenprifers vor Ablauf seiner
Amtszeit, bestellt der Geschaftsfiihrende Vorstand einen Ersatzkassenprifer. Aufgabe der
Kassenprifer ist es, in angemessenen Zeitabstanden und immer vor jeder
Mitgliederversammlung die Kassenfiihrung und die Buchflihrung durch den Abteilungsleiter
"Finanzen" zu prifen und der Mitgliederversammlung dartiber zu berichten. Jede Prifung ist
in den Blchern zu vermerken und mit der Unterschrift der Kassenprifer zu versehen.
Beanstandungen der Kassenprufer kdnnen sich nur auf die Richtigkeit der Belege und
Buchungen erstrecken, nicht aber auf die Zweckmafiigkeit oder der Notwendigkeit, der vom
Vorstand genehmigten Ausgaben.

§ 21 Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr fallt zeitlich mit dem Kalenderjahr zusammen.

§ 22 Ordentliche Mitgliederversammlung und auBerordentliche
Mitgliederversammlung

In den ersten 6 Monaten eines jeden Geschaftsjahres muss eine ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden. Eine auf3erordentliche Mitgliederversammlung muss
einberufen werden, wenn:

a) es der Vorstand beschliel3t. Dazu ist er verpflichtet, wenn es das Wohl des Vereins
erfordert, besonders dringliche Gegenstande der Beratung und Beschlussfassung durch das
oberste Vereinsorgan zu unterbreiten.

b) einer der 3 Vorsitzenden vorzeitig aus seinem Amt ausscheidet;

c) die Berufung von einem Zehntel der Mitglieder unter Angabe von Zweck und Grund
schriftlich gegentber dem Vorstand verlangt wird.



§ 23 Zustandigkeit der Mitgliederversammliung

Die Mitgliederversammlung ist ausschlief3lich in folgenden Angelegenheiten zustandig: bei
den jahrlichen Mitgliederversammlungen:

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes;
b) Rechnungsbericht und Bericht der Kassenprifer

c) Festsetzung der Hohe der Jahresbeitrdge, Beschlussfassung lber die Erhebung einer
Umlage;

d) Beschlussfassung tiber die Anderung der Satzung einschlieRlich des Vereinszwecks
sowie Uber die Auflésung des Vereins;

e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschatft; die Aberkennung ist nur bei einem
schuldhaft schwerwiegenden Verstol3 gegen den Vereinszweck zulassig;

f) als Berufungsinstanz Entscheidung Uber die Aufnahme oder den Ausschluss eines
Bewerbers oder Mitglieds;

g) Entscheidungen Uber Antrage;

h) Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand Weisungen erteilen.
Zusatzlich bei den alle 2 Jahre stattfindenden Mitgliederversammlungen:
i) Erteilung oder Verweigerung der Entlastung des Vorstandes;

j) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, der Kassenprufer und der sonstigen
Organmitglieder.

§ 24 Einberufung der Mitgliederversammlung; Erganzung der
Tagesordnung

Einberufungsorgan ist der Vorstand. Er setzt auch die Tagesordnung fest. Die Ausflihrung
der Einberufung obliegt den 3 Vorsitzenden. Zur ordentlichen Mitgliederversammlung wird
durch Ankiindigung im Gemeindeblatt oder in den etwa vorhandenen Vereinszeitschriften
oder durch schriftliche Benachrichtigung aller Mitglieder geladen. Zwischen der
Veroffentlichung und der Mitgliederversammlung muss ein Zeitraum von mindestens vier,
hdchstens acht Wochen liegen. Jede Ladung muss die vollstandige Tagesordnung enthalten.
Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung schriftlich
beim Einberufungsorgan die Erganzung der Tagesordnung verlangen, die nicht eine
Satzungsanderung betrifft. Eine Ergédnzung vorzunehmen, ist die Pflicht des
Einberufungsorgans. Uber die Erganzung sollen die Mitglieder noch vor der
Mitgliederversammlung in der Form verstandigt werden, wie sie geladen worden sind. Ist
dies nicht mehr mdglich, so hat der Versammlungsleiter die Erganzung zu Beginn der
Mitgliederversammlung bekannt zu geben. Antrage auf Erganzung der Tagesordnung, die
nicht auf eine Satzungsanderung oder eine Vereinsauflésung abzielen, kénnen in der
Versammlung als Dringlichkeitsantrdge gestellt werden. Die Behandlung erfordert jedoch
eine Zweidrittelmehrheit.



§ 25 Leitung der Mitgliederversammiung

Die Mitgliederversammlung wird von einem der Vorsitzenden, nach deren Verhinderung von
einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so
leitet zundchst das dem Lebensjahr nach alteste Vereinsmitglied die Versammlung, die dann
mit einfacher Mehrheit den Versammlungsleiter wahlt.

§ 26 Der Ablauf der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist nicht 6ffentlich. Uber die Zulassung von Gasten entscheidet
der Versammlungsleiter; seine Entscheidung kann die Mitgliederversammlung durch
Mehrheitsbeschluss andern. Die Protokollfiihrung obliegt dem Schriftfihrer, ist er verhindert,
so wahlt die Versammlung einen Protokollfihrer. Bei Personalentscheidungen (Wahlen) ist
schriftlich-geheim abzustimmen, wenn mehrere Vorschlage fur ein Amt vorliegen oder wenn
ein anwesendes Mitglied dies wiinscht. Im Ubrigen bestimmt der Versammilungsleiter die Art
der Abstimmung (Geheim oder per Akklamation). Seine Entscheidung kann von einem Drittel
der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder geandert werden; es ist dann in der von
dieser Minderheit gewiinschten Form abzustimmen. Bei folgenden Gegenstéanden ist die
Versammlung nur dann beschlussfahig, wenn die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist: Anderung des Vereinszweckes, Satzungsanderungen sowie Auflésung des
Vereins. Jedes Mitglied ab dem 16. Lebensjahr ist stimmberechtigt und hat eine Stimme. Die
Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht ist unzuléassig. Beschliisse werden grundsatzlich mit
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen werden nicht
mitgezahlt. Zur Wahl kénnen nur Mitglieder vorgeschlagenen werden, die in der betreffen-
den Versammlung anwesend sind oder deren schriftliches Einverstandnis mit der Ihnen
zugedachten Wahl vorliegt. Bei Wahlen gilt derjenige von mehreren Kandidaten als gewabhilt,
der mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen Stimmen erhalten hat. Ist diese
Stimmenzahl nicht erreicht worden, so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt,
welche die héchsten Stimmenzahlen erreicht haben. Gewabhlt ist dann derjenige, der
nunmehr die meisten Stimmen erhalt; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Leiter
der Versammlung zu ziehende Los.

§ 27 Versammlungsprotokoll

Uber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom
Versammlungsleiter und vom Schriftfiihrer zu unterschreiben ist. Das Protokoll muss
enthalten:

* Ort und Zeit der Versammlung,

* Namen des Versammlungsleiters,

* des SchriftfUhrers,

 Zahl der erschienenen Mitglieder,

* Feststellung der satzungsgemafRen Einberufung und der Beschlussfahigkeit,
* die Tagesordnung,

« die gestellten Antrage,



« die Abstimmungsergebnisse (Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen, Stimmenthaltungen,
ungultige Stimmen),

« die Art der Abstimmung, evtl. Widerspriiche gegen gefasste Beschlisse.

Ein Antrag, der eine Satzungsanderung (Zweckanderung) betrifft, ist wortlich in das Protokoll
aufzunehmen. Das Versammlungsprotokoll kann von jedem Mitglied eingesehen werden.
Auf Verlangen wird einem Mitglied auf seine Kosten eine Abschrift des Protokolls zugesandt.
Widerspriiche gegen die Richtigkeit des Versammlungsprotokolls kénnen nur innerhalb von
vier Wochen ab dem Tag der Versammlung eingelegt werden. Uber einen Widerspruch
entscheiden der Versammlungsleiter und der Schriftfihrer.

§ 28 Wahlausschuss

Im Rhythmus von 2 Jahren wird durch die Mitgliederversammlung ein eigener
Wahlausschuss, bestehend aus drei Mitgliedern, gewahlt. Ihm sollen nach Méglichkeit
Mitglieder angehoren, die in langerer Zugehdorigkeit zum Verein die Belange des Vereins
kennen. Amtierende Vorstandsmitglieder dirfen dem Wahlausschuss nicht angehdren. Der
vom Wahlausschuss aus seinen Reihen gewabhlte Leiter schlagt der Versammlung die
Entlastung des Vorstandes vor und fiihrt die Neuwahlen durch.

§ 29 OrdnungsverstoRe

Ordnungswidrig handelt ein Vereinsmitglied, wenn es schuldhaft gegen die Spiel-, Platz-
oder Hausordnung verstdf3t oder wenn es sich schuldhaft unsportlich verhalt.
Ordnungswidrig verhéalt sich ein Mitglied ferner, wenn es schuldhaft gegen die Satzung oder
den Zweck des Vereins verstof3t oder durch sein Verhalten innerhalb und auf3erhalb des
Vereinsbereichs dem Ansehen des Vereins schadet.

§ 30 Ordnungsmittel

Als Ordnungsmittel kdnnen gegen ein Mitglied verhangt werden:
a) Verwarnung,

b) Verweis,

c) Sperrung von der Teilnahme am Sportbetrieb des Vereins bis zur Héchstdauer von einem
Jahr

d) Ausschluss aus dem Verein gem. § 5 der Satzung.

§ 31 Antragstellung, Befristung

Den Antrag auf Einleitung eines Ordnungsverfahrens kann jedes Mitglied stellen. Der Antrag
ist an einen der Vorsitzenden zu richten, der ihn mit seiner Stellungnahme an den Ehrenrat
weiterleitet. Ein Antrag kann nicht mehr gestellt werden, wenn das ordnungswidrige
Verhalten des betroffenen Mitglieds mehr als 6 Monate zuriickliegt.



§ 32 Haftung

Fur Schaden gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der Teilnahme am
Sportbetrieb oder durch Benutzung der tbrigen Vereinseinrichtungen oder durch
Anordnungen der Vereinsorgane entstanden sind, haftet der Verein nur, wenn einem
Organmitglied oder einer sonstigen Person, fir die der Verein nach den Vorschriften des
burgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Der
Unfall- und Haftpflichtschutz ist durch den Badischen Sportbund im Rahmen eines
Versicherungsvertrages gewabhrleistet.

§ 33 Auflésung

Die Auflésung des Vereins kann nur bei Beschlussféahigkeit nach der in § 26 geforderten,
festgelegten Mehrheit beschlossen werden. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschliel3t, sind die Vorsitzenden und der Leiter der Finanzen die gemeinsam
vertretungsberechtigten Liquidatoren. Diese Regelung gilt auch dann, wenn der Verein aus
einem anderen Grund aufgelost wird oder wenn er mit Liquidationsfolge seine
Rechtsfahigkeit verliert. Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglnstigter
Zwecke ist das noch vorhandene Vereinsvermégen an die Gemeinde Kronau zu tibergeben,
die es unmittelbar und ausschlie3lich fiir gemeinnitzige Zwecke zu verwenden hat.

§ 34 Schlussbestimmungen
Die Satzungen treten durch den Versammlungsbeschluss in Kraft.
Kronau, im November 1974

Vorstehende Satzung der Turn- und Sportgemeinde Kronau mit Sitz in Kronau wurde am 24.
Januar 1975 in das Vereinsregister -Registergericht- des Amtsgerichts Bruchsal unter Az.:
VR 359, eingetragen.

In das Vereinsregister des Amtsgerichts -Registergericht- Bruchsal wurde am 25.06.1986
eingetragen, dass in der Jahreshauptversammlung am 08.05.1981 Satzungsanderungen
beschlossen wurden.

In das Vereinsregister des Amtsgerichts -Registergericht- Bruchsal wurde am 15. Dezember
1997 eingetragen, dass in der Jahreshauptversammlung 1997 Satzungsanderungen
beschlossen wurden.

In das Vereinsregister des Amtsgerichts -Registergericht- Bruchsal wurde am 12.03.2002
eingetragen, dass in der auf3erordentlichen Mitgliederversammlung am 06. Juli 2001
Satzungsanderungen beschlossen wurden.

In das Vereinsregister des Amtsgerichts -Registergericht- Bruchsal wurde am 2. November
2011 eingetragen, dass in der Jahreshauptversammlung am 15. Juli 2011 die vollstandige
Neufassung der Satzung beschlossen wurde.

In das Vereinsregister des Amtsgerichts -Registergericht- Bruchsal wurde am 11. Juli 2012
eingetragen, dass in der Mitgliederversammlung am 11.05.2012 die Satzung in § 2 (Zweck,
Gemeinnutzigkeit) nach Mal3gabe des eingereichten Protokolls ge&ndert wurde.



	§ 1 Name, Sitz und Eintragung
	§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit
	§ 2a Selbstlosigkeit
	§ 3 Mitgliedschaft
	§ 4 Aufnahme
	§ 5 Austritt, Ausschluss, Vereinsstrafen, Ende der Mitgliedschaft
	§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	§ 7 Einkünfte und Ausgaben des Vereins
	§ 8 Vermögen
	§ 9 Organe des Vereins
	§ 10 Geschäftsführender Vorstand
	§ 11 Gesamtvorstand
	§ 12 Vorstandswahl
	§ 13 Befugnisse des Vorstandes
	§ 14 Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes
	§ 15 Beschlussfassung des geschäftsführenden Vorstandes
	§ 16 Der Schriftführer
	§ 17 Der Abteilungsleiter Finanzen
	§ 18 Einsetzen von Ausschüssen
	§ 19 Jugendleitung
	§ 20 Kassenprüfer
	§ 21 Geschäftsjahr
	§ 22 Ordentliche Mitgliederversammlung und außerordentliche Mitgliederversammlung
	§ 23 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
	§ 24 Einberufung der Mitgliederversammlung; Ergänzung der Tagesordnung
	§ 25 Leitung der Mitgliederversammlung
	§ 26 Der Ablauf der Mitgliederversammlung
	§ 27 Versammlungsprotokoll
	§ 28 Wahlausschuss
	§ 29 Ordnungsverstöße
	§ 30 Ordnungsmittel
	§ 31 Antragstellung, Befristung
	§ 32 Haftung
	§ 33 Auflösung
	§ 34 Schlussbestimmungen

